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804. Baulinien. Am 1. Dezember 1965 ersuchte der Ge-
meinderat Bülach um Genehmigung seiner Beschlüsse vom , ' ) 
18. Dezember 1963 bzw. 27. Oktober 1965 betreffend die Fest-
setzung von Baulinien an der Trottenstrasse III. Kl. Die Ver­
öffentlichung im kantonalen Amtsblatt erfolgte am 7. Januar 
1964 mit gleichzeitiger schriftlicher Mitteilung an die betrof-
fenen Grundeigentümer. Gegen die Vorlage wurde beim Be-
zirksrat durch Prof. Dr. Hans Aebli, Berlin, Rekurs erhoben. 
Nachdem der Gemeinderat Bülach dem Vorschlag des Rekur-
renten zugestimmt hat, ist de1• Rekurs zurückgezogen wor-
den. Gemäss Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom 26. N ovem-
ber 1965 sind gegen die bereinigte Baulinienvorlage keine Re- , ' )' 
kurse mehr pendent. 

Die Trottenstrasse III. Kl. führt von der Dachslenberg­
strasse bis zur unteren Gstücktstrasse und ist eine ausgespro­
chene Quartierstrasse. Der Baulinienabstand von 20 m ent­
spricht der untergeordneten Bedeutung dieser Strasse, welche 
keinen Durchgangsverkehr aufweist und lediglich den Zu­
bringerdienst und Anstösserverke.hr aufzunehmen hat. Die 
neuen Baulinien schliessen bei der Einmündung in die Dachs­
lenbergstrasse III. Kl. an die bereits mit Regierungsratsbe­
schluss Nr. 2413/1952 genehmigten Baulinien an. Die letzteren 
werden im Bereiche der Einmündung auf einer Länge von 
rund 40 m geöffnet. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts im Wege. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Die Beschlüsse des Gemeinderates Bülach vom 18. De­

zember 1963 bzw. 27. Oktober 1965 beh · ,ff nd (lie Festset­
zung von Baulinien an der Trottenstrasse III. Kl. werden ge­
mäss dem eingereichten Plan genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bülach wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeindcl'at Bülach unter Rück­
sendung eines Planexemplares im Doppel mit Genehmigungs­
vermerk, an den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion der 
öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 3. März 1966. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber : 

TBA 


